
BayEG: Art. 39 Vorzeitige Besitzeinweisung

Art. 39  Vorzeitige Besitzeinweisung 
 
(1) 1Ist die sofortige Ausführung der beabsichtigten Maßnahme aus Gründen des Wohls der Allgemeinheit 
dringend geboten, so kann die Enteignungsbehörde den Träger des Vorhabens, für das enteignet werden 
kann, auf Antrag durch Beschluß nach mündlicher Verhandlung in den Besitz des Grundstücks einweisen. 
2Für die Besitzeinweisung gilt Art. 3 sinngemäß. 3Der Beschluß ist dem Antragsteller, dem Eigentümer und 
dem unmittelbaren Besitzer zuzustellen. 4Die Besitzeinweisung wird in dem von der Enteignungsbehörde 
bezeichneten Zeitpunkt wirksam. 5Auf Antrag des unmittelbaren Besitzers ist dieser Zeitpunkt auf 
mindestens zwei Wochen nach Zustellung des Besitzeinweisungsbeschlusses an ihn festzusetzen, wenn 
das nach Abwägung der beiderseitigen Interessen gerechtfertigt ist.

(2) Die Enteignungsbehörde kann den Besitzeinweisungsbeschluß mit Auflagen, Bedingungen und 
Befristungen versehen und von der Leistung einer Sicherheit in Höhe der voraussichtlichen 
Enteignungsentschädigung abhängig machen.

(3) 1Durch die Besitzeinweisung wird dem Besitzer der Besitz entzogen und der Eingewiesene Besitzer. 
2Der Eingewiesene darf auf dem Grundstück das Vorhaben, für das die Enteignung zulässig ist, ausführen 
und die dafür erforderlichen Maßnahmen treffen.

(4) 1Der Eingewiesene hat für die durch die vorzeitige Besitzeinweisung entstehenden Vermögensnachteile 
Entschädigung zu leisten, soweit die Nachteile nicht durch die Verzinsung der Geldentschädigung (Art. 13 
Abs. 2) ausgeglichen werden. 2Art und Höhe der Entschädigung werden durch die Enteignungsbehörde im 
Enteignungsbeschluß oder in einem gesonderten Beschluß, für den Absatz 1 Satz 3 sinngemäß gilt, 
festgesetzt. 3Die Entschädigung für die Besitzeinweisung ist im Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens fällig.

(5) 1Wird die vorzeitige Besitzeinweisung aufgehoben, so ist der vorherige unmittelbare Besitzer wieder in 
den Besitz einzuweisen. 2Die vorzeitige Besitzeinweisung ist auch dann aufzuheben, wenn der Träger des 
Vorhabens trotz eines Verlangens des Eigentümers oder des unmittelbaren Besitzers binnen 
angemessener Frist, jedoch spätestens nach sechs Monaten, keinen Enteignungsantrag stellt oder der 
Enteignungsantrag abgewiesen oder der Enteignungsbeschluß aufgehoben wird. 3Der Eingewiesene hat für 
alle durch die vorzeitige Besitzeinweisung entstandenen besonderen Nachteile Entschädigung zu leisten. 
4Absatz 4 Satz 2 gilt entsprechend.

(6) 1Der Beschluß über die vorzeitige Besitzeinweisung, ihre Änderung oder ihre Aufhebung ist wegen der 
darin festgesetzten Leistungen ein vollstreckbarer Titel im Sinn des Art. 38. 2Das gilt auch für einen 
gesonderten Beschluß über die Besitzeinweisungsentschädigung.

(7) Art. 19, 20, 21, 24, 25, 26 Abs. 2, 4 und 8, Art. 28 und 29 Abs. 1 gelten sinngemäß.


